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 Veröffentlicht am 05.11.1980

Norm

StGB §299

Rechtssatz

Es genügt, wenn der Täter erst im Zuge einer Unterkunftgewährung von der Begehung einer strafbaren Handlung

Kenntnis erlangt und den anderen ungeachtet dessen weiterhin verborgen hält, um ihn der Strafverfolgung zu

entziehen.
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